
Gastgewerbe; gastgewerbliche Tätigkeit und Handel mit
alkoholischen Getränken

Gesuche für Bewilligungen zur Führung eines Gastgewerbebetriebes oder für den Handel mit gebrannten oder nicht
gebrannten alkoholischen Getränken sind mind. zwei Monate vor der gewünschten Eröffnung an die Gemeindekanzlei,
Im Zentrum 4, Postfach, 9542 Münchwilen, einzureichen. Betreffend baulichen und feuerpolizeilichen Informationen
muss direkt mit dem Amt für Bau und Umwelt Kontakt aufgenommen werden.

Für die Betriebsbewilligung eines neuen Gastgewerbebetriebes muss ein Baugesuch eingereicht werden.

Bewilligungspflicht (§ 6 GastG)
Wer im Kanton Thurgau entgeltlich und gewerbsmässig eine gastgewerbliche Tätigkeit ausüben oder Handel mit
alkoholischen Getränken betreiben will, benötigt von der zuständigen Politischen Gemeinde eine Bewilligung.

Als gastgewerbliche Tätigkeit gilt (§ 3 GastG):
das Beherbergen von Gästen;
die Abgabe von Speisen und Getränken zum Genuss an Ort und Stelle;
das Überlassen von Räumen oder von Platz zum Genuss von Speisen und Getränken oder zum vorübergehenden
Aufenthalt.

Als Handel mit alkoholischen Getränken gilt (§ 4 GastG):
der Verkauf, die Vermittlung oder eine anderweitige entgeltliche Abgabe solcher Getränke, ohne dass sie zum
Genuss an Ort und Stelle bestimmt sind.

Von der Bewilligungspflicht ausgenommen sind (§ 2 GastG):
Spitäler, Alters-, Pflege-, Erziehungs- oder andere Heime mit sozialem Zweck, Gruppenunterkünfte sowie
Schul- oder Betriebskantinen, soweit darin lediglich Zugehörige, deren Besucherinnen und Besucher oder das
Personal beherbergt oder bewirtet werden;
Vereinslokale, die ausschliesslich im Rahmen von nicht öffentlichen Vereinsanlässen betrieben werden und
innerhalb der Vereinstätigkeit lediglich eine untergeordnete Stellung einnehmen;
Jugendlokale, unter Vorbehalt von § 19 des Gastgewerbegesetzes;
Betriebe, die höchstens 20 Personen beherbergen, unter Vorbehalt von § 18 des Gastgewerbegesetzes;
Campingplätze, unter Vorbehalt von § 18 des Gastgewerbegesetzes;
Automaten für Speisen und alkoholfreie Getränke, Glacé-, Marroni- oder Wurststände ohne Platzangebot zur
Konsumation vor Ort;
einmalige Veranstaltungen, ausserhalb von Räumen, die in einer Bewilligung umschrieben sind;
der Verkauf gebrannter Wasser aus Eigengewächs oder selbstgesammeltem inländischem Wildgewächs nach
Massgabe des Bundesgesetzes über die gebrannten Wasser;
der Kleinverkauf von zum Genuss untauglich gemachten gebrannten Wassern;
der Handel mit im Schweizerischen Arzneibuch aufgeführten alkoholischen Arzneizubereitungen;
der Verkauf von Wein, Obstwein oder Most aus Eigengewächsen.

https://www.muenchwilen-tg.ch/gemeinde/verwaltung/abteilungen/gemeindekanzlei.html/101
https://www.muenchwilen-tg.ch/gemeinde/verwaltung/abteilungen/amt-fuer-bau-und-umwelt.html/97


Bewilligungsinhaberin oder Bewilligungsinhaber (§ 7 GastG):
Eine Bewilligung kann einer natürlichen (Herr oder Frau Meier) oder einer juristischen Person (Meier AG) erteilt
werden. Die Bewilligung lautet auf diese Person und ist nicht übertragbar.

Verantwortliche Person (§ 8 GastG)
Die Ausübung der gastgewerblichen Tätigkeit oder der Handel mit alkoholischen Getränken erfolgt durch eine
verantwortliche Person.
Diese muss die persönlichen Voraussetzungen gemäss § 9 GastG erfüllen und hat die Wirteprüfung zu bestehen
beziehungsweise muss über einen Fähigkeitsausweis verfügen (§ 10 GastG).
Ist eine natürlichen Person Bewilligungsinhaberin oder Bewilligungsinhaber (Frau oder Herr Meier), ist sie die
verantwortliche Person. Ist eine juristische Person Bewilligungsinhaberin (Meier AG), muss sie eine natürliche Person
(Herr oder Frau Müller) als verantwortliche Person bezeichnen.

Persönliche Voraussetzungen (§ 9 GastG)
Eine Bewilligung wird erteilt, wenn eine ausreichende Haftpflichtversicherung vorliegt und die verantwortliche Person
1. handlungsfähig ist,
2. für eine einwandfreie Betriebsführung Gewähr bietet und
3. in den letzten fünf Jahren nicht wiederholt oder in schwerwiegender Weise Vorschriften der Gastgewerbe-, der
Alkohol-, der Gesundheits-, der Lebensmittel-, der Betäubungsmittel- oder der Ausländergesetzgebung oder des
Arbeitsrechtes verletzt hat.

Zuständigkeiten
Dieses Gesetz und seine Ausführungsbestimmungen werden durch die Politischen Gemeinden vollzogen (§ 5 GastG).
Der Berufsverband (Gastro Thurgau) ist für die Durchführung der Wirteprüfungen zuständig (§ 5 GastV).
Das Departement für Justiz und Sicherheit

ist Rechtsmittelinstanz gegen Beschlüsse der Politischen Gemeinden und gegen Prüfungsentscheide der
Kommission für Qualitätssicherung (§ 43 Abs. 1 Ziff. 3 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege, VRG;
RB 170.1 und Ziff. 9 des Prüfungsreglements der GastroThurgau);
entscheidet über die Gleichwertigkeit von Ausweisen und Prüfungen anderer Kantone, von Fachschulen oder aus
dem Ausland (§ 10 Abs. 3 GastG)

Neuerungen ab 01.01.2024

Wirteprüfung / Fähigkeitsausweis

Formulare Bewilligungsgesuche
Die Gesuchsformulare für ein Patent bez. für eine Bewilligung können auch bei der Gemeindekanzlei bezogen werden.

Bitte beachten Sie das Gesetz (GastG 554.51) und die Verordnung (RRV 554.511) zum Gastgewerbe und
Alkoholhandel.

Zuständige Abteilung:
Gemeindekanzlei

https://djs.tg.ch/rechtsdienst/gastgewerbe/neuerungen-ab-01012024-.html/15989
https://djs.tg.ch/rechtsdienst/gastgewerbe/wirtepruefung-faehigkeitsausweis-.html/15992
https://djs.tg.ch/rechtsdienst/gastgewerbe/formulare-patent-bewilligungsgesuche.html/4806
https://www.rechtsbuch.tg.ch/app/de/texts_of_law/554.51
https://www.rechtsbuch.tg.ch/app/de/texts_of_law/554.511
https://www.muenchwilen-tg.ch/gemeinde/verwaltung/abteilungen/gemeindekanzlei.html/101/unit/13

